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(336 -9 )
Ausschließende P r i v i l eg ien .

Das Mi'istelium fiir Handel nnd Volköwlrth»
schaft hat luichstlhendr Privilegien verlängert:

Am 0. Ma! 1864.
1. Das dcm Einst Glligüet a»f eine Vcrbesse»

rung in dcr Erzeugung dcr Chronwrydliydratcs unterm
23. April 1859 ertheilte, seither cin Na^maioi.Sei.
del und Comp. ü'.'tltra^cne anöschllrßcnbe Plivilcgium
auf c>le Dalicr deö sechsten IahreS.

2. D îö l'sm Karl Müller aus eine Vcrbcsse.
rung in der Conttniclion der Vrillcn ohne Nandein»
sassunss NlNerm 29. April 1857 crtliciltc. seilher an
M'ert Gö '̂el ndeitra^ene anöschließelldc Privilegium
auf die Dainr dcö achlt'.i Jahres.

3. Das dem Friedrich Nödiger ans eine Verbes.
sernog der tragbare» Sckllstwaff^l! nnterm 20. Juli
1863 cnhcllte ansschlleße»re Privilegium auf die
Daner deS zweiten Jahres.

4. DaS dem Raymond Ccmchond auf die Er<
filldung emeS eigenthümlichen Wcrkstllhles zur Fadii»
cation uon Cbexilien und anderen Posamentirardtitcn
unterm 30. Mai 1862 ertheilte auSschlicbende Pr i '
vileglum auf die Dauer des dritten Jahres.

5. Daö dem O. A. Paget cms Verbesserungen
der Maschinen znr Zockererzeugung nntcrm 29. Mai
1861 enhcille allSschllsßeildc Privilegium a»f die
Dauer des vierten Jahres.

6. Daö den, Conrad Schcmbcr auf eine Ver-
besserung der Ccittimal. Brückenwaagen unterm 20.
April 1863 erlheille cmsschlilßcnde Privilegium auf
die Dauer dcö zivcilcn IahrrS.

7. Das den Alexander Angnsi Pcner und A>"
toll ^udlvig Poßoz alif ci»e Perbesserui'g ii> der Nci«
nlgung der 3tnb,nsäfte VrhlisS dcr Darstellung t>eö
Zucker« unterm 29. December 1863 tlthrille alls-
schließende Privilegium auf die Dauer deS zweite»
Jahres.

8> DaS bril Akrmider Pcrier und Ludwig An-
ton Poöc'z auf eine Verbesserung <» der Fabrication
nno Läutenin^ dcs Zuckers nnternl 20. October 1859
rndeilte ausschließende Privilegium für die Dauer dcs
sechsten Jahres. -

(3«N—3) " ' N ^ 4 537

Konkurs-Ausschreibung.
I m Status der Bezirksämter von Kram

ist cine definitive Bezirksvorstehersstelle in dcr
Gehaltsstufe jährlicher l ! 5 5 si. östcrr. Währ.,
und im Fallc der graduellen Vorrückung eine
definitive Bezirkövorstchersstclle in der Gehalts-
stufe jahrlicher W5i» si. ö. W., und im Falle
dcr Verleihung derselben an einen provisori-
schen Vezirksuorstchcr eine provisorische Be-
zirköuorstchersstellc mit dem Gehalte jährlicher
l<>50 st. öst. W. zu besetzen.

Bewerber um diese Stelle haben mit dem
Nachweiö dcr erforderlichen Eigenschaften auch
jenen über die Kenntniß der in Krain gangba»
N'n Sprachen beizubringen.

Auf diese Konknrsauöfchreibung werden
die k. k, disponiblen Beamten insbesondere
aufmerksam gemacht.

Die Gesuche sind im Wege der unmittel.
baren Amtsuorstchung

b i s l(». O k t o b e r d, I ,
bei der k. k. Personal-Landes-Kommission für
Ärain einlangend zu machen.

Laibach am »5. September »864.

( 3 6 8 - 2 ) ^ " " Nr7'^7'^

Konkurs-Kundmachung.
Für eine technische Lehreröstelle an dev

mit der Hauptschule in Verbindung stehenden
dreiklassigen Untcrrealschulc in Fiume wird hie^
wit der Konkurs

b i s 8. O k t o b e r l. I .
auigeschrieben.

Bcwrrbcr um diese Stel le, mit welcher
der Iahrcsgchalt von 630 si. öst. W. und ein
Duartiergcldbeitrag pr. li)5, st. verbunden ist,
haben ihre an den gefertigten kö'nigl. Stat t -
haltereirath gerichteten, mit dem Taufscheine,
Mit der Nachweisung über dic Lehrbefahigung,
ble bisherige Verwendung, dann über die Kennt-
^ß der kroatischen und italienischen als dcr
Vortragssprache belegten Gesuche entweder un.
"uttelbar, oder inwiefern sie sich in öffentlichem
Neuste befinden, im Wege ihrer vorgesetzten

Behörde, bei dem Schuldistriktsaufseher in
Fiume einzubringen.
Vom ko'nigl. Statthaltercirathe für die Königreiche

Dalmatien, Kroatien und Slavonien.
Agram aly l l . September lO64.

(378—«) Nr. W268.

Kundmachung.
Von der k. k. Finanz-Landes. Direktion

für Kroatien und Slavonien wird zur Ve»
frachtung der Tabakverschleißgüter für dat Son.
nenjahr «8li5 eine Minuendo-Konkurrenz.Ver.
Handlung auf den

20. Ok tober 1804
ausgeschrieben.

Objekt dieser Verpachtung ist der Trans-
port der Tabakvcrschleißgüttr aller Art auf fol-
genden Routen:

1. Von Fürstenfeld nach Agram.
2. „ Agram „ Fürstenfelo.
3. „ Haimdurg „ Agram.
4. „ Fiume „ Agram.
5. „ Agram „ Fiume.
6. „ Wien „ Agram.
7. „ Haimburg „ Baraödin.
U. „ Varasdj,, „ Haimburg.
9. „ Fürstcnftld „ Aarasdin.

ltt. „ Varaödin „ Fürstcnfeld.
i l . „ Haimburg „ Fiume.
»2. „ Wien „ Fiume.
13. „ Wien „ Varaödin.
^ . „ Pest (Franzstadter Fabrik) nach

Varaödin.
15. „ Varasdin nach Pest (Franzstädter

Fabrik)
16. „ Pest (Franzstadter Fabrik) nach

Agram,
17. „ Agram nach Pest (Franzstädtcr

Fabrik)
18. „ Sacco bei Roveredo nach Agram.
19. „ Sacco „ „ nach Varaödin.

Bei dieser Konkurrenz-Berhandlmig wer-
den nur schriftliche versiegelte Offerte ange-
nommen.

Die Bestimmung dcr Frachtpreise bleibt
ohne Feststellung eines FiskalpreiseS drm Offc-
renten überlassen, die Frachtpreise müssen in
österreichischer Wahrung in Bank« Valuta ge-
stellt werden.

Uebrigens wird bekannt gegeben, daß im
Sonnenjahre 1864 nachstehende Frachtpreise
für den Wiener Zentner «porco vertragsmäßig
bezahlt werden.
Zwischen Fürstenfeld und Agram . , st, 5? kr.

„ Haimburg „ Agram > 2 „ 73 . „
„ F'ume „ Agram . , „ 42 „
„ Agram „ Fiume . l „ 6« „
„ Haimbnrg „ Varasdin 2 28
„ Fürstenfeld „ V a r a s d i n — " W "
„ Fürstenfeld „ Fiume . 2 " 45 "
„ Halmburg „ Fiume 3 " 2« "
„ ' Wien „ F i u m e '. 3 " " "
„Pest(Fra>izstadt)„ Varaödin 1 " 5 » "
„Pest(Franzstadt),, Agram . » " ^ 3 ' / / . '

Die Anbote können sowohl für einzelne
als auch mehrere oder sämmtliche der ausge-
schriebenen Routen gemacht werden, jedoch muß
bezüglich jeder einzelnen Route dcr Frachtlohn
für den sswl-ca Zentner mit Zahlen und Buch-
staben besonders ausgedrückt sein. und es müs-
sen Anbote, welche auf mehrere oder sämmtliche
aukgeschricbene Routen lauten, die ausdrückliche
Erklärung dcs Offcrentcn enthalten, ob ihre
Anbote auch in dem Falle zu gelten haben,
wenn ihnen nur einzelne von den ausgebotenen
Routen überlassen würden.

Die Offerte müssen mit dem Stcmpcl von
5U kr. für jeden Bogen verschen, mit dem
Vor- und Zunamen, Charakter und Aufent'
haltsorte des Offcrcntcn unterfertigt, und von
Außen mit der Aufschrift: „Auoot zur Tabak.
material-Verftachtung von . . . nach . . . .
oder zurück" überschrieben sein, und

2. die Verbindlichkeit von Seite des Offe«
renten ausdrücken, den in dieser Kundmachung
enthaltenen, und den für diese Verpachtung
sonst noch festgesetzten Kontraktsbedingungen,
welche bei der k. k. Finanz'Landes Dlrektion in
Graz und Wien, dann bei dcr Finanz-Direk-
tion in Laibach, ferner bei den Fmanz-Bezirks»
Direktionen zu Graz, Marburg, Agram, Va«
rasdin, Fiume und der hierortigen Manipula«
tions-5 ircktion zu Jedermanns Einsicht vorlie-
gen, genau sich zu fügen, daher sie durch keine
diesen Bedingungen nicht entsprechende Klau«
seln beschränkt sein dürsen; ferner müsscn die-
selben

3. mit der Quittung über daö zur Eicher«
stcllung des Anbotes bei einer dieser Finanz-
Landes'Direktion, oder der FinanzLandes-Di«
rektion in Graz, Wien oder der Finanz-Dilek«
tion in Laibach unterstehenden Kasse ellegte
Vadium, wrlcheS für die Route
Von Fürstenfeld nach Agram und zurück mit ütttt si.

„ Haimburg „ Agram mit . . . 5 U „
„ Fiume „ Agram und zurück mit 2 t w „
„ Wien „ Agram mit . . . 5 „
„ Haimburg „ Varaödin mit . . l t t „
„ Barasdin „ Haimburg mit . . 5»„
„ Fürstenfeld „ Varasdm mit . . 250,,
„ V a r a ö d i n „ Fürstcnfeld mi t . . 50 „
„ Haimburg „ Fiume mit . . . 2 U „
„ Wien „ Fiume mit . . . 5 „
„ Wien „ Varasdin mit . . 5 „
„ Pest (Franzstadt) nach Varasdin mit 380 „
„ Varasdin nach Pest mit . . . 2 U „
„ Pest (Flanzstadt) nach Agram mit . 47U„
„ Agram nach Pest (Franzstadt) mit 30 „
„ Sacco „ Agram mit . . . 5 U „
„ Sacco „ Varaödin mit . . i u „

und für alle Routen mit . . . . 206U„
in Bank-Valuta belegt sein, endlich

4. längstens bis
20. O k t o b e r 1864,

um 12 Uhr Mittags, bei der k. k.HilfSämtcr-
Direktion dieser Finanz-Landes^Direklion über«
reicht werden, oder daselbst mit dcr Post ein-
langen.

Nach diesem Zeitpunkte einlangende Of»
fcrte, eben so jene, welche undeutlich oder unde«
stimmt abgefaßt sind, Berufungen auf andere
Anbote oder selbst gewählte Nebenbedingungen
enthalten, und denen irgend ein Erfordcrniß
mangelt, werden unberücksichtiget gelassen.

Die Offcrenten bleiben vom Zeitpunkte
der Ueberreichung ihres Offertes bis zur erfolg,
ten Entscheidung an ihre Anbote gebunden, die
Finanzverwaltung aber erst vom Zeitpunkte der
erfolgten Genehmigung, ohne daß sie hiebei
an die im a. b. G, B. zur Annahme cineö Ver«
sprechenb bestimmte Frist gebunden ist.

Nach erfolgter Entscheidung wird das An,
geld demjenigen, dessen Anbot nicht angenom-
men wird, sogleich zurückgestellt, das Vadium
jenes Offercntcn aber, dessen Anbot angenom»
men wird, bis zum Abschlüsse des Kontra kleb
und Bestellung der Kaution, welche auf den
Betrag dcs VadiumS festgesetzt w i rd , zurück-
behalten.

Mache» mehrere in Gesellschaft einen
Anbot, so haften sie zur ungetheilten Hand,
und eö wild der im Offerte Erstgefertigte in
so lange als der Bevollmächtigte der Gesell'
schast angcs.'hen, und daher auch an ihn die
Zustellung aller amtlichen Erlasse vorgenommen
werden, bis nicht durch eine von sämmtlichen
Gesellschaftern ausgestellte Urkunde ein anderer
Vollmachtöträger bestimmt und namhaft ge-
macht wild.

Dcr Finanz-Landeö'Direktion wird eö frei-
stchcn,emen Anbot im Ganzen oder, in soweit
dle GllNgke.t eines Offertes nicht ausdrücklich
" 7 , " ' " 'w lassung des ganzen Routen.Kom-
Plereö, fm den dasselbe gestellt wurde, abhäne
glg gemacht ward, auch bloß theilweise, das
!<i M elne oder mehrere TranbportSrouten an-
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zunehmen, oder aber für die Zurückweisung der
Anbote sich zu entscheiden.

Derjenige, dem eine Transportirung zuge-
sprochen wird, hat längstens binnen acht Ta-
gen u»m Tage an gerechnet, an welchem ihm
die Verständigung von der Annahme seines
Offertes zugestellt worden ist, zur Vertragsab»
schließung zu erscheinen, und die Kaution in>
nerhalb der in den Kontraktöbcdingungen be«
stimmten Frist auf die dort festgesetzt Weise
zu bestellen, im Widrigen das Aerar berechtiget
se»n soll, das Vadium einzuziehen, über das
Transportgcschäft nach eigener Wahl zu ver-
fügen, oder aber den Ersteher auf Grund seines
Offertes, welches dann die Stelle eines Ver-
trages vertritt, zur Erfüllung der eingegangen
ncn Verbindlichkeiten zu verhalten.

Agram den !0. September 1864.

(365—3) ^ l r . 4773.

Kundmachung.
Von der k. k. Finanz-Direktion für Krain

wird bekannt gegeben, daß der k. k. Tadak-Sub-
vcrlag zu Scnoselsch in Krain, im Wege der
öffentlichen Konkurrenz durch Ueberreichung
schriftlicher Offerte an denjenigen geeignet erkann-
ten Vcwerber verliehen werden wird, welcher
die geringste Verschleißprovision anspricht, oder
auf jedc Provision Verzicht leistet, oder ohne
Anspruch auf eine Provision einen jährlichen
Pachtschilling (Gewinnstrücklaß) zu zahlen sich
verpstichtct.

Die Offerte sind längstens bis
8. O k t o b e r »tt«4,

Mittags 12 Uhr, beim Vorstande der k. k.
Finanz.Dircktion in Laibach zu überreichen

I m Uedrigen wird sich auf die ausführ-
liche Kundmachung, enthalten im AmtMatte
dcr Laibacher Zeitung Nr. 2 l4 , vom 2U. Scp
tember »864, berufen.

Von der k. k. Finanz - Direktion.

Laibach am l2 September 1664.

(379—!) Nr. 2526.

Kulldmachuug.
Man bringt zur allgemeinen Kenntniß, daß

weder am Michaeli-Markte in M a n s b u r g
am 2!>. d. M . , noch am Thercsienmarkte in
S t e i n am l5. Oktober, Rinder, Schafe und
Ziegen auf den Markt gebracht werden dürfen.

K. k. Bezirksamt Stein am l5. Septem«
bcr ! "6« .

( 3 5 7 - 3 ) Nr. 2485.

E d i k t .
Von dem e. e. Bezirksamle Tschernembl

wird bekannt gemacht:
Es werde zur Hintangabe der von der

h, k. k. Landesregierung mit Erlaß vom 9.
März »863, Z. »8^»', bewilligten Herstel-
lungbcnbeitcn an dem Viehstallc beim Pfarr«
Hofe in Weiniz mit den veranschlagten Gesammt<
kosten pr. 272tt si, an den Mindestfordernden
die Minuendo-Lizitation

am 3 OktobZer 1864,
U Uhr früh, in Weiniz abgehalten werden.

! Der Bauplan, das Vorausmaß, der Ko-
stenüberschlag und die Lizita.ionsbedingnifse kön,

! nen beim Herrn Pfarrer in Weiniz als Ob<
mann des bezüglichen Vauausschußes eingesehen
werden.

K. k. Bezirksamt Tscherncmbl am 3.
September !8<»i.

( 3 6 4 - 3 ) Nr. 2442.
Kuudmachuug.

Die Jagdbarkeit der Ortsgemeinden Zarz,
Eisnern, Zheschenza, Sclzach, Dolcnavas, Lack
und Trala wlrd am

8. O k t o b e r d. I . ,
Früh 9 Uhr, auf 5 Jahre Hieramts verpachtet
werden.

K. k. Bezirksamt Lack am !6. Septcm.
ber l»64.

( 3 7 7 - 2 )

Kundmachung.
Verkauf aus freier Haud

der Dampfmaschine bei dem k. k. Schwefel.
und Kohlenwerke zu Radoboi im Waraodiner

Homitate EroatlenS.
Won der k. k. Schwcfclwerks-Verwallung

zu Radoboi im Walaüdincr Äomilate Eloa^
tienü wird hiermit bekannt gemachc, daß am

»«. O k t o b e r l. I .
daselbst in den gewöhnlichen Amtvstunden in»
Wege schriftlicher Ossnte und mündlicher An-
bote und mit Vorbehalt der hohen Genehmigung
des k. k. Finanz-Ministeriums d.ie aus l2MW sl.
geschätzte, am Schachte Emerich eingebaute 20
Pferde träftlge Dampfmaschine, welche mit lie.
gendem Zylinder und Expansion versahen und so-
wohl zum Wasstrhebcn als zum Fordern vor-
gerichtet ist, sammt dcn dazu gehörigen Förde-
rungs - Trommeln und 5» Wasierpumpen au5
freler Hand verkauft weiden wird.

Kauflustige werden daher zu Offerten dar«
auf mit folgenden Bemerkungen eingeladen.

Die schriftlichen Offerte auf d^ft Dampf-
maschine sind Mb zum

I?. O k t o b e r IttU4,
Mittags l2 Uhr, in dcr Amtokanzlci dcr
k. k. Schwefelwclks-Verwaltung zu Radoboi
in Kroatien versiegelt und mit dcr Aufschrift
»Offert für die Mafchinc in Nadoboi" abzu-
geben

Diese Offerte müssen im Wesentlichen Nach.
stehendes enthalten:
1. Die Bezeichnung des auögebolencn Objek-

tes übereinstimmend mit der vorliegenden
Kundmachung und Mit genauer Berufung
auf den oben angegebenen Offert < Elnrel-
chungs-Termin.

2. Die Bezeichnung dc5 angebotenen Kaufschil
lings in einer einzigen mit Ziffern und Buch.
staken ausgedrückten Summe in österr. Wah-
rung und die Erklärung, ob der offelirte
KaufschiUing auf einmal oder in Raten, und
in welchen Terminen bezahlt werden, dann
wie Offerent den Äaufschilling im letzteren
Falle dem Acrar sicherstellen will.

! 3. Ein zehnperzcntiges Vadium vom offeriltcn
Kaufschilling entweder im Baaren oder in öf-
fentlichen, auf den Uebcrbringer lautenden
haflungbfreien österreichischen Staatspapieren
nach dem Äurswcrthe des Erlagstages, wo»
bei jedoch die Staatsschuld < Velschreibungen
aus dem mit einer Lotterie verbundenen An»
lehcn nicht über deren Nennwerth angenom-
men werden.

4. Die Untcrfertigung mit dem deutlich geschne«
benen Tauf» und Familicn-Namcn, Wohnort
und Charakter des Offercnten.

5. Die Erklärung des Offerenten, daß dicseS
Offcrt für ihn schon vom Tage der Ueber»
rcichui'.g volle 25erbindlichkeit hat nnd daß
er sich des Nücktrittsbefugnißcs und der iin
§ «62 des a. b. G. B. gesetzten Termine
begibt.

6. Wenn mehrere Anbotssteller gemeinschaftlich
ein Offert ausstellen, so haben sie in dem
Offerte beizusetzen, daß sie sich als Mitschuld«
ner zur ungethcllten Hand, nämlich Einer
für Alle und Alle für Einen, dem Aerar zuc
Erfüllung des eingegangenen Äaufcs verbin«
den. Zudem müssen dieselben in dem Offerti
jenen Mitoffercnten namhaft machen, an wel»
chen alle auf dieses Kaufgeschäft bezüglichen
Mittheilungen und Zustellungen mit der Wir«
kung geschehen sollen, als ware jeder dtl
Mitoffcrcntcn besonders verständiget worden»

Schriftliche Offerte, welche den oben ge<
stellten wesentlichen A n f o r d e r n ngen nicht
vollständig und nicht genau entsprechen, haben
keinen Anspruch auf Berücksichtigung.

Dasselbe gilt auch von allen Offcrentcn,
welche unbewegliches Eigenthum gesetzlich nicht
erwerben und besitzen können.

Die Eröffnung dcr eingelangten Offerte, ""
folgt am »8. Oktober l«64, an welchem Tage
um i> Uhr Vormittags die mündliche Verstei-
gerung dieser Dampfmaschine beginnen wird,
sogleich nach Beendigung dieser Lizitation, wo»
bei auch Offcrenten miclizim-en können.

Der höchste Anbot, mag er nun mün^
lich oder schriftlich offerirt worden sein, w ^
angenommen, und sollte cin offclirtcr Betrag
gleich mit dem mündlichen Anbot sein und ron
verschiedenen Concurrentcn gemacht worden scin,
so wird das Loos entscheiden.

Nicht annehmbar befundene Offerte wel''
dcn dem Offercntcn nebst dem Vadium ohne
Verzug rückgestcltt.

Jeder Lizitant hat vor Beginn der '̂izilalioN
ein l U L Vadium nach den Bestimmungen des
Punktes 3 zu erlegen.

Diese Dampfmaschine wird an ihrem Auŝ
stcllungsolte verkauft, das Abtragen und der
Transport ist Sache des Erssrheis. Dieselbe
wird lütter dcm Schatzungs>v,rthe nicht hintan«
gegeben werden, und kann tagljch über Anmeldung
bei der k. k. Schwefslwerks-Vcrwallung R"d0<
boi besichtiget werden, wo auch allenfalls ge
wünschte nähere Aufklärungen auf das Bereit
willigste ertheilt werden.

K. k. Schwcfelwclkö'Vcrwaltung Rado^
den 2«. September lMi-l.


